
Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1.50 Danziger Gulden.

Nr. 21 Neuteich, den 22. Mai 1924

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. -----------------
Betr. Gemeindewahlen.

Nach Z Abs. 4 des Gesetzes über Gemeindewahlcn vom 
4* April 4924 hat die Gemeindevertretung

s) über die gegen die Gültigkeit der Wahl voll einzelnen wahl
berechtigten erhobenen Einsprüche und

d) über die Gültigkeit der Wahl (ohne daß Einsprüche erhoben 
find von Amtswegen)

zu beschließen.
Die Herren Gemeindevorsteher weise ich darauf hin, daß für 

diese Beschlußfassung nicht die am 25. Mai 1924 neu zu wählende 
Gemeindevertretung, sonderm Lre Gem-iiideV«rtretrrnS in 

jetzigs 11 Zuscrmmsnsetz»r««g zttsLirndtA ist.
Die Einspruchsfrist gegen die Gültigkeit der Wahl beträgt eine 

Woche vom Tage der Bekanntmachung des Wahlergebnisses ab ge
rechnet. Dies muß gemäß Ziffer 8 meiner Kreisblattverfügung vom 
12. d. Mts. (Sonderkreisblatt vom 46. d. Mts.)

<rm 5. Irr««« d A-
ortsüblich bekannt gemacht werden, sodaß die Einspruchsfrist am 
42. Juni d. Is. allläuft und die Beschlußfassung der Gemeinde
vertretung frühestens am 43. Juni 4924 erfolgen kaun. Es ist dazu, 
wie ich nochmals betone, die Gemsen-SVei-tt?Etrrirs in ehrsv 
^stzisen L ersnmms ersetz er erg einzuberufen.

Tiegenhof, den 19. Mai 1924.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 2. ----------------

viehseuchen-versicherungsbeiträge.
Gemäß ZZ 44, 45 des Gesetzes betr. Viehseuchenversicherung 

vom 8. 4. (G. Bl. S. 146) werden zur Bestreitung der Entschädi
gungen und Ansammlung von Rücklagen folgende Beiträge von den 
Besitzern von Rindvieh und Einhufern erhoben:

für jedes Stück Rindvieh
zum Lmschädigungsfonds.......................................................1,— G
zur Rücklage .   0,50 „

sür jedes Pferd (Esel, Maulesel, Maultier)
zum Entschädigungsfonds........................................................... 0,50 „
zur Rücklage ?.................................................................................. 0,25 „

Die bisherigen geringen Beiträge, die zum großen Teil noch in 
Reichsmark gezahlt worden sind, sind aufgebraucht.

An Entschädigung wird nach dem neuen Gesetz bei Rindern 
^des Sehlirchtmsr'tes, bei Einhufein^/5,desGes»^<rrrchsme^Les 
gezahlt. Zucht- und Luxuswerte werden nicht ersetzt. Jedoch ist es 
jedem Viehbesitzer gestattet, seinen ganzen Viehbestand zu einem 
vielfachen der aus dem Entschädigungsfonds zu zahlenden Entschädi
gungssumme gegen entsprechend vervielfachtem Versicherungsbeitrag 
zu versichern; er erhält aber nie mehr als 4/5 des gemeine»« 
Wertes, d. h. einschl. Zucht- und Luxuswert, erstatlet.

Die Mehrversicherung muß mindestens für die Dauer von 
2 fahren erfolgen. Rücklagenbeiträge werden in diesem Falle von 
den Viehbesitzern nur zu dem einfachen Betrage erhoben.

Zum Zwecke der Erhebung der Beiträge ist in jeder Stadt- und 
Landgemeinde und in jedem Gutsbezirk von der Grtsbehörde sofort 
ein Verzeichnis über den Bestand an Rindvieh und Einhufern auf- 
zustellen.

von der Aufnahme sind ausgeschlossen:
4. Tiere, die dem Staate gehören,
2. das in viehhöfen oder Schlachthöfen einschl. der öffentlichen 

Schlachthäuser aufgestellte Schlachtvieh.

Die Verzeichnisse sind unverzüglich 14 Tage lang öffentlich auszulegen. 
Zeit und Ort der Auslegung" sind durch öffentliche Bekanntmachung 
auf ortsübliche Weise zur Kenntnis der Beteiligten zu bringen. 
Anträge auf Berichtigung des Verzeichnisses und Anmeldungen zur 
vielfachen Versicherung (Äbs. 3, 4) sind innerhalb 10 Tagen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist beim Gemeinde- (Guts-) Vorstand an- 
zubringen.

Nach Ablauf dieser Frist haben die Ortsbehörden die Verzeich
nisse, sowie die bis dahin eingegangenen Berichtigungsanträge, un
verzüglich dem zuständigen Landrat behufs endgültiger Feststellung zu 

übersenden. Die Erhebung der Beiträge hat daraufhin sofort zu 
erfolgen.

Danzig, den 7. Mai 1924.

Der Senat der Freien Stadt Dan)ig
Landwirtsch aftlich e verwaltung.

veröffentlicht.
Zur weiteren Ausführung ordne ich folgendes an:

4. Das Verzeichnis ist nach untenstehendem Muster aufzustellen.

Die Richtigkeit bescheinigt
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, den 30. Mai 1924.

Der ______"^Sistrat______

Gemeinde- — Guts- — Vorsteher.

2. In das Verzeichnis sind sämtliche im Stadt-, Gemeinde-, Gutsbe
zirk vorhandenen,sowie die vorübergehend abwesenden einschl.Fohlen, 
sowie Esel, Maultiere und -etel und Rinder (Ochsen, Bullen, 
Rühe, Färsen, Kälber) nach dem Stande nsm 50 Atnr 1024 
aufzunehmen.

3,Das aufgestellte Verzeichnis ist vom 2. Juni bis 46. Juni 4924 
öffentlich auszulegen und Zeit und Ort der Auslegung vorher 
ortsüblich bekanntzumachen.

4. Das Verzeichnis ist in zweifacher Ausfertigung bis zum 30. Juni 
I924 mit den dort eingegangenen Anträgen hierher einzureichen.

wegen der Einziehung der Beiträge ergeht nach Eingang der 
Verzeichnisse weitere Verfügung.

Tiegenhof, den 49. Mai 1924.

Der vorsiyende des Areisausschusses 
des Areises Gr. Werder.

Nr. 3. -----------------
Verwendung von Dienstmarken.

Ein großer Teil der von den Ortspolizei- und Gemeindebehörden 
sowie den Standesbeamten des Kreises hier einlaufenden Dienst
sendungen ist noch immer nicht mitDienstmarken frankiert. Ich weise 
die genannten Behörden hiermit nochmals auf meine bezügl. Bekannt
machung vom 28. 2. 1924 im Kreisblatt Nr. w unter Ziffer 3 hin 
und erwarte, daß zu den Dienstsendungen fortan ausschließlich Dienst
marken verwendet werden. Die Bestellung der Dienstmarken kann 
auch bei den Briefträgern erfolgen. Sollte die Beschaffung auf 
Schwierigkeiten stoßen, so ersuche ich mir zu berichten.

Tiegenhof, den 19. Mai 1924.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. q. -----------------

klusenthattsermittelung.
Der Photograph Josef Leczynski geboren am ;5. l. 1893 in 

Lemberg, Kreis Straßburg wxr. entzieht sich seit Jahren der Unter
haltspflicht gegen seine in Stobbendorf wohnende Familie.

Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich, mir umgehend Mit
teilung zu machen, sobald sein Zuzug bekannt wird.

Tiegenhof, den 44. Mai 4924.

Der Vorsitzende des Areisausschnsses.
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Nr. 5.
Steueranteile der Gemeinden

Seitens der Freistadtsteuerkaffe sind an Gewerbesteuer für die 
Zeit vom I. Januar bis 3;. März 4924 die aus Spalte 5 der 
nachstehenden Nachweisung ersichtlichen Beträge überwiesen worden. 
Die Beträge sind in der aus den Spalten 6 und 7 ersichtlichen 
Höhe auf Areissteuern verrechnet oder auf Gemeindekonto überwiesen.
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Tiegenhof, den Mai 1924.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses 
des Kreises Gr. Werder.

Nr. 6 ----------------
Zteueranteile der Gemeinden

Seitens der Freistadtsteuerkaffe ist über den Steueranteil der 
Gemeinden an der Umsatzsteuer für das Vierteljahr Jan./März ^924 
die folgende Nachweisung übersandt. Die nach Spalte 5 der Nach- 
weisung den Gemeinden zustehenden Beträge sind in der aus 
den Spalten 6 und 7 ersichtlichen Höhe auf Areissteuern verrechnet 
oder auf Gemeindekonto überwiesen.
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1 Altebabke 11 74 11 74 1l 74
2 Altenau 21 35 21 35 21 35
3 Altendorf 3 39 3 39 3 39
4 Altmünsterberg 50 84 50 84 50 84
5 Altweichsel 38 14 38 14

Uopf wie vor.

6 Barenhof 23 35 23 35 23 35
7 Bärwalde 26 88 26 88 26 88
8 Barendt 29 75 29 75 29 75
9 Beiershorst 14 85 14 85 14 85

10 Biesterfelde 44 61 44 61 44 61
11 Blumstein 44 92 1 96 42 96 42 96
12 Brüske 24 64 24 64 24 64
13 Brodsack 22 55 22 55
14 Brunau 33 36 33 36 33 36
15 Damerau 12 75 12 75 12 75
16 Dammfelde 36 47 36 47
17 Eichwalde 116 45 116 45 19 80 96 65
18 Einlage 132 05 132 05 132 05
19 Fürstenwerder 59 96 59 96 59 96
20 Fürsten au 38 60 38 60 38 60
21 Gnojau 54 78 54 78 54 78
22 Grenzdorf A 18 99 18 99 18 99
23 Grenzdorf B 32 80 32 80 29 41 3 39
24 Halbstadt 29 61 29 61 29 61
25 Herren Hagen 3 47 3 47 3 47
26 Heubuden 99 23 99 23 99 23
27 Holm 12 85 12 85 12 85
28 Irrgang 47 40 47 40
29 Jankendorf 6 33 6 33 6 33
30 Jungfer 200 76 200 76 200 76
31 Aalteberberge 14 70 14 70 14 70
32 Aaminke 20 24 20,24 20,24
33 Aalthof 173 44 173 44
34 Aeitlan 3 91 3 91 391
35 Arebsfelde 29 33 29 33 29,33
36 Aüchwerder 12' 03 12 03 12,03
37 Aunzendorf 65'>71 65 71 65 71
38 Ladekopp 43 93 43 93
39 Lakendorf 44 71 44 71 44 71
40 Gr. Lesewitz 81>14 8114 81 14
41 Al. Lesewitz 19 77 19,77 19 77
42 Leske 29 88 29^88 29 88
43 Gr. Lichtenau 242 07 242 07 242 07
44 Al. Lichtenau 129 58 129>S8 12958
45 Lindenau 65 90 65 90 65^90
46 Ließ au 169 71 169>71 169^,71
47 Lupushorst 91 57 91 91 57
48 Marienau 33 28 33 28 33 28
49 Gr. Mausdorf 41 09 4109 4109
50 Al. Mausdorf 46 85 46 85 46 85
51 Al. Mausdorferweide 9 80 9 80 980
52 Mielenz 81 34 81^34 81 34
53 Mierau 70 41 70^41 70 41
54 Gr. Montau 30 34 3034 30 34
55 Al. Montau 54 54 54
56 Neudorf 4 47 4,47 4 47
57 Neulanghorst 7 59 7>S9 759
58 Neumünsterberg 72 16 7246 72 16
59 Neustädterwald 35 94 35 S4 35 94
60 Neuteichsdorf 88 88 88
61 Neuteicherhinterfeld 26 42 26 42 26 42
62 Neuteicherwalde 7 45 7 45 7 45
63 Neukirch 21 90 21 90 21 90
64 Niedau 14 71 14 71 14 71
65 Orloff 39 47 39 47 39 47
66 Orlofferfelde 17 43 17 43 17 43
67 palschau 25 82 25 82 25 82
68 parschau 16 10 16 10 16 10
69 Petershagen 160 20 160 20 160 20
70 pieckel 41 30 41 30 41 30
71 pietzkendorf 0 07 0 07 0 07
72 Platenhof 225 78 10 70 215 08 215 08

73 pletzendorf 3 68 3 68
74 pordenau 24 88 24 88 24 88
75 prangenau 14 38 14 38
76 Rehwalde 4 28 4 28 4 28
77 Reimerswalde 17 18 17 18
78 Reinland 4 58 4 58 4 58
79 Rosenort 20 70 20 70 20 70
80 Rückenau 12 10 12 10 12 10
81 Schadwalde 25 53 25 53 25 53
82 Scharpau 0 15 0 15 0 15
83 Schöneberg 154 17 154 17 154 17
84 Schönhorft 18 73 18 73 18 73
85 Schönsee 83 67 83 67 83 67
86 Schönau 34 78 34 78 34 78
87 Simonsdorf 35 43 35 43 35 43
88 Stobbendorf 10 53 10 53 10 53
89 Stuba 166 74 166 74 16674
90 Tannsee 86 34 86^4 86^34



Ropf wie vor.

91 Tiege 
Tiegenhagen

28 94 28 94 28 94
92 73 72 73 72 73 72
93 Tiegenort 19 36 19 36 19 36

183 9394 Tragheim 183 92 183 93
3795 Tralau 37 73 37 73 73

96 Trapenau 54 15 54 15 54 15
97 Trappenfelde 6 50 6 50 6 50
98 Walldorf 14 23 14 23 14 23
99 warnau 51 82 51 82 51 82

100 Wernersdorf 0 72 0 72 0 72
101 Wiedau 5 53 5 53 5 53
102 Zeyer 136 10 136 10 129 70 6 40
103 Zeyersvorderkampen 51 47 51 47 51 47
104 vierzehnhuben 10 93 10 93 10 93

Tiegenhof, den Mai 1-24.

Der Vorsitzende des Areisausschusses 
des Areises Gr. Werder.

Nr. 7. -------------
Rusenthaltsermittelung.

Die Ortsxolizeibehörden, die Ortsbehörden und die Herren Land
jäger ersuche ich, Nachforschungen nach dem am 9. Februar Z88H in 
Magdeburg geborenen Hilfslehrer Hans Pfund aus Puck (Putzig) 
anzustellen und mir im Lrmittelungsfalle Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den z9. Mai (924.

Der Landrat.
Nr. 8. -------------

Zestnahmeersuchen
Die Minderjährige rNiir»r«r Luise Schanz aus Stutthof, geb. 

am Z6. Juli ^907 in Stuttyof, die durch Beschluß des Amtsgerichts 
vom N- März 192^ zur Fürsorgeerziehung vorläufig unterzubringen 
ist, hat sich der Ueberführung in das Zufluchtsheim Danzig durch 
die Flucht entzogen.

Die Herren Dturts-, Gsnreittde- und GtttSVSVstetzrv sowie 
Landjäger meines Kreises ersuche ich, geeignete Ermittelungen nach 
dem Verbleib der Minderjährigen anzustellen, sie im Betretungsfalle 
festzunehmen und mich umgehend zu benachrichtigen.

Tiegenhof, den Z9. Mai ^92^.

Der Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Die Danzig 

Versicherungs-Rktiengesellschaft 
(vormals westpreußische Feuersozietät).

Nach dem Ableben unseres Bezirkskommissars Herrn Johann 
Froese in Gr. Mansdorf hat die Verwaltung der Ortschaften L-ir- 
-emrrr, Niedarr Gv. Herr Bezirkskommissar
Lehrer Steffeir in Lrrprrstzorst und der Ortschaften 
und Vrsdsirek Herr Bezirkskommiffar, Gutsbesitzer Psnner? in

übernommen, wir bitten die Interessenten dieser Be
zirke sich in ihren verficherungsangelegenheiten an die vorgenannten 
Herren zu wenden.

Danzig, den z§. Mai 1924.

Der Vorstand.

Oeffentliche Steuermahnung.
Die am Z5. Mai fällig gewesenen Uten Vierteljahresraten der 

Gewerbesteuer und Vermögenssteuer, sowie die I. Halbjahresrate 
Z92H der Hundesteuer sind bis zum 20. Mai einschl. an die unter
zeichneten Steuerkaffen zu entrichten. Nach genanntem Tage werden 
außer den Gebühren vom Fälligkeitstage ab z 0/0 Zinsen monatlich 
erhoben. Es wird darauf hingewiesen, daß trotz Linlegung von 
Rechtsmitteln Zahlung zu leisten ist. vom 2Z, Mai ab werden die 
Rückstände kostenpflichtig beigetrieben.

Bei Zusendung auf bargeldlosem Wege oder durch die Post hat 
die Einzahlung unter genauer Bezeichnung des Absenders und des 
Steuerzeichens so rechtzeitig zu erfolgen, daß der Betrag spätestens 
am 2Z. Mai d. Js. der Steuerkaffe zugeführt ist, widrigenfalls die 
Zwangweise Beitreibung erfolgt.

Diese Bekanntmachung gilt als Mahnung im Sinne des tz 27 z 
des Steuergrundgesetzes vom zz. Dezember 1922.

Mahnung des einzelnen Steuerschuldners erfolgt nicht.
Raffenstunden mit Ausnahme v. Montag werktgl. 7^—12 Uhr vorm.
Danzig, den z6. Mai 4924.

Städtische und Zreistaatliche Steuertasse

Einreichung der Nachweisung und klngaben 
zu Nachweisung 8

Die Herren Schulleiter und Lehrer wollen mir bis spLtsstens 
-rit 2?. die Nachweisung nach dem Stande vom zs. Mai 
einreichen. Vordrucke für den Kopf der Nachweisung gehen den 
Schulen zu. In Spalte h der Nacbweisung ist anzugeben, wieviel 
Gast- und Fremdenschüler in der Gesamtzahl vorhanden sind. Für 
die Nachweisung 6 sind s) Nebenämter, b) Nebenbeschäftigungen 
und das Einkommen aus beiden anzugeben. Veränderungen gegen
über dem Vorjahre in den Familienverhältnissen sind ebenfalls zu 
berichten. Im Uebrigen wird von der Einreichung der Nachweisung 
8 Abstand genommen.

Tiegenhof, den z6. Mai 1924.

Der Kreisschulrat.
Weidemann.

Besetzung von Rektorstellen.
ZUM z. Oktober d. Js. kommen mehrere evangeliche und katho

lische Rektorstellen in der Stadtgemeinde Danzig zur Besetzung.
Bewerbungen mit Lebenslauf und beglaubigten Zeugnisabschriften 

sind bis zum z5. Juni d. Js. an den Senat, Gemeindeverwaltung 
der Stadt Danzig, zu richten.

Danzig, den zq. Mai 1924.

Der Senat,
Verwaltung der Stadtgemeinde Danzig.

Zeuersprihen 
HaMM-« Womspr. 
Umbau veralt. Spritzen 

Wasserwagen 
für Hand- undssserdezug

MMmiMM Ik praust
Vertreter der Feuerwehrgerätefabriken Oustav Lüstrin-N.

L Lekrner, Saarbrücken.

Lieferzettel 
für die Kreiskommunalkasse hält vorrätig

Buchdruckerei kk Neuteich.

Die Aufjagd des Weide- 
viehs aus unsern Kommune, 
ländereien in Wiedau findet 
am

von frühmorgens Z Uhr an 
statt.

Es wird ferner bekannt 
gemacht, daß drusenkranke, 
resp. drusenverdächtige 
Pferde von der Aufnahme 
zurückgewiesen werden 
müssen und können dieselben 
erst nach vollständiger Her
stellung ausgenommen 
werden.
Das Repräs-Kollegium

dR. 8ck»»o«Uler»

Eine

Taschenuhr 
als sesrtirdeir abgeliefert. Der 
rechtmäßige Eigentümer kann die
selbe gegen Erstattung der Unkosten 
abholen, andernfalls gesetzlich ver
fahren wird.

Bezirksamt Schöneberg.

Kosten- 
Anschläge 

für Bau- pp. Arbeiten 
empfiehlt A. ktzOlt.
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